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 Entwurf eines Gesetzes über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die
 Vergütungssysteme von Instituten und Versicherungsunternehmen

 A.  Problem und Ziel

 Eine  Ursache  der  Finanzmarktkrise  war  die  übermäßige  Übernahme  von  Risi-
 ken  durch  die  Finanzmarktakteure.  Hierzu  haben  die  gängigen  Vergütungsstruk-
 turen  im  Finanzsektor  beigetragen.  Eine  Vergütungspolitik,  die  auf  kurzfristige
 Parameter  ausgerichtet  ist  und  einseitig  Erfolg  belohnt,  ohne  Misserfolg  ausrei-
 chend  zu  sanktionieren,  kann  dazu  verleiten,  den  langfristigen  und  nachhaltigen
 Unternehmenserfolg  aus  dem  Blick  zu  verlieren.  Eine  derartige  Vergütungspoli-
 tik  läuft  einem  angemessenen  Risikomanagement  zuwider.  Wie  die  Finanz-
 marktkrise  gezeigt  hat,  können  die  durch  eine  verfehlte  Vergütungspolitik  ge-
 setzten  Fehlanreize  Risiken  nicht  nur  für  die  Stabilität  einzelner  Unternehmen,
 sondern auch für die Finanzstabilität im Allgemeinen begründen.

 Um  diesen  Fehlentwicklungen  entgegenzuwirken,  hat  der  Rat  für  Finanzstabili-
 tät  (Financial  Stability  Board  –  FSB)  Prinzipien  für  solide  Vergütungspraktiken
 („Principles  for  Sound  Compensation  Practices“  vom  2.  April  2009)  und  darauf
 aufbauende  konkrete  Standards  für  solide  Vergütungspraktiken  („Principles  for
 Sound  Compensation  Practices  –  Implementation  Standards“  vom  25.  Septem-
 ber  2009)  in  der  Finanzbranche  entwickelt,  die  von  der  Gruppe  der  20  wichtigs-
 ten  Industrie-  und  Schwellenländer  (G20)  gebilligt  wurden.  Die  in  den  Prinzipien
 und  Standards  aufgestellten  Anforderungen  zielen  insbesondere  darauf,  die  Ver-
 gütungsstrukturen  stärker  auf  den  längerfristigen  Erfolg  des  Unternehmens  aus-
 zurichten und die eingegangenen Risiken angemessen zu berücksichtigen.

 Für  den  Bankenbereich  werden  die  FSB-Prinzipien  und  -Standards  auf  europäi-
 scher  Ebene  weitgehend  deckungsgleich  in  dem  Vorschlag  für  eine  Richtlinie
 des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  zur  Änderung  der  Richtlinien  2006/
 48/EG  und  2006/49/EG  im  Hinblick  auf  die  Eigenkapitalanforderungen  für
 Handelsbuch  und  Weiterverbriefungen  und  im  Hinblick  auf  die  aufsichtliche
 Überprüfung  der  Vergütungspolitik  (gegenwärtig  als  Dokument  Nr.  14732/09
 des  Rates  der  Europäischen  Union  vom  28.  Oktober  2009  berücksichtigt)  nach-
 gezogen.  Diesen  Vorschlag  hat  der  Rat  „Wirtschaft  und  Finanzen“  (ECOFIN)
 am 10. November 2009 im Rahmen einer allgemeinen Ausrichtung gebilligt.

 B.  Lösung

 Der  vorliegende  Gesetzentwurf  ist  der  letzte  Schritt  eines  dreistufigen  Maßnah-
 menpakets  der  Bundesregierung  (Selbstverpflichtung  acht  großer  deutscher
 Banken  und  der  drei  größten  Versicherungsunternehmen  zur  schnellstmöglichen
 Umsetzung  der  FSB-Standards  im  Dezember  2009,  Rundschreiben  der  Bundes-
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anstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht  zu  den  Anforderungen  an  Vergütungs-
 systeme  vom  21.  Dezember  2009,  gesetzliche  Umsetzung).  Mit  dem  vorliegen-
 den  Gesetzentwurf  werden  nunmehr  die  FSB-Prinzipien  und  -Standards  für  den
 Banken-  und  Versicherungsbereich  auf  eine  gesetzliche  Grundlage  gestellt.  Der
 Gesetzentwurf  berücksichtigt  für  den  Bankenbereich  zudem  die  vergütungsrele-
 vanten Vorgaben in der vorgenannten Änderungsrichtlinie.

 Der  Gesetzentwurf  ergänzt  die  gesetzlich  geregelten  (Mindest-)Anforderungen
 an  das  Risikomanagement  von  Instituten  und  Versicherungsunternehmen  um
 Anforderungen  an  angemessene  und  transparente  Vergütungssysteme,  die  auf
 eine  nachhaltige  Entwicklung  des  Unternehmens  ausgerichtet  sind.  Die  näheren
 Einzelheiten  hinsichtlich  der  diesbezüglichen  Anforderungen,  insbesondere  an
 Ausgestaltung,  Überwachung  und  Weiterentwicklung  der  Vergütungssysteme,
 einschließlich  der  Entscheidungsprozesse,  der  Zusammensetzung  der  Vergü-
 tung,  der  Ausgestaltung  der  Vergütungsparameter,  der  Leistungszeiträume  so-
 wie  hinsichtlich  der  Offenlegung  der  Ausgestaltung  der  Vergütungssysteme  und
 der  Zusammensetzung  der  Vergütung  sollen  flexibel  in  zwei  begleitenden
 Rechtsverordnungen  des  Bundesministeriums  der  Finanzen  geregelt  werden.
 Die  Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht  (Bundesanstalt)  wird  be-
 fugt,  im  Falle  der  Unterschreitung  oder  der  drohenden  Unterschreitung  be-
 stimmter  aufsichtsrechtlicher  Anforderungen  die  Auszahlung  variabler  Vergü-
 tungsbestandteile  zu  untersagen  oder  auf  einen  bestimmten  Anteil  des
 Jahresergebnisses  zu  beschränken.  Hierdurch  wird  die  Möglichkeit  geschaffen,
 angesichts  der  wirtschaftlichen  Situation  eines  Instituts  oder  Versicherungsun-
 ternehmens unangemessen hohe Bonuszahlungen zu unterbinden.

 Mit  Inkrafttreten  des  Gesetzes  und  der  Rechtsverordnungen  sollen  die  bishe-
 rigen  untergesetzlichen  Vorgaben  an  Vergütungssysteme  von  Instituten  und  Ver-
 sicherungsunternehmen entfallen.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 Für  Bund,  Länder  und  Gemeinden  entstehen  weder  Haushaltsausgaben  oder
 Haushaltseinbußen noch Haushaltsmindereinnahmen.

 E.  Sonstige Kosten

 Geringfügige  Einzelpreisänderungen  lassen  sich  nicht  ausschließen.  Auswir-
 kungen  auf  das  allgemeine  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Verbraucherpreis-
 niveau, sind nicht zu erwarten.

 F.  Bürokratiekosten

 Das  Gesetz  schafft  keine  neuen  Informationspflichten  für  die  Wirtschaft,  für
 Bürgerinnen  und  Bürger  oder  die  Verwaltung.  Es  ändert  auch  keine  bestehenden
 Informationspflichten.  Allerdings  enthält  das  Gesetz  Ermächtigungen  für  den
 Erlass  von  Rechtsverordnungen,  welche  auch  die  Einführung  neuer  Informa-
 tionspflichten  umfassen.  Die  Bürokratiekosten,  die  aus  den  entsprechenden  Ver-
 ordnungen  resultieren,  dürften  weitgehend  den  Bürokratiekosten  entsprechen,
 die  in  Zusammenhang  mit  den  bisherigen  Rundschreiben  zu  den  Anforderungen
 an  Vergütungssysteme  entstehen.  Das  Rundschreiben  für  den  Bankenbereich
 enthält  acht  Informationspflichten,  die  Bürokratiekosten  von  1,567  Mio.  Euro
 verursachen,  das  Rundschreiben  im  Versicherungsbereich  enthält  sieben  Infor-
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mationspflichten,  die  zu  Bürokratiekosten  von  720  000  Euro  führen.  Diese  Be-
 rechnung  wurde  mittels  eines  standardisierten  Verfahrens  (Zeitwerttabelle)
 durchgeführt  und  stellt  mangels  konkreter  Erfahrungen  nur  eine  grobe  Schät-
 zung dar.
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die
 Vergütungssysteme von Instituten und Versicherungsunternehmen

 Vom …
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung des Kreditwesengesetzes

 Das  Kreditwesengesetz  in  der  Fassung  der  Bekanntma-
 chung  vom  9.  September  1998  (BGBl.  I  S.  2776),  das  zuletzt
 durch  Artikel  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  geän-
 dert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  §  25a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  2  wird  am  Ende  das  Wort  „und“
 durch ein Semikolon ersetzt.

 bb)  In  Nummer  3  wird  am  Ende  der  Punkt  durch  das
 Wort „und“ ersetzt.

 cc)  Folgende Nummer 4 wird angefügt:

 „4.  umfasst  angemessene,  transparente  und  auf
 eine  nachhaltige  Entwicklung  des  Instituts
 ausgerichtete  Vergütungssysteme  für  Ge-
 schäftsleiter und Mitarbeiter.“

 b)  Folgender Absatz 5 wird angefügt:

 „(5)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  er-
 mächtigt,  durch  Rechtsverordnung,  die  nicht  der  Zu-
 stimmung  des  Bundesrates  bedarf,  im  Benehmen  mit
 der  Deutschen  Bundesbank  nähere  Bestimmungen  zu
 erlassen über

 1.  die  Ausgestaltung  der  Vergütungssysteme  nach
 Absatz  1  Satz  3  Nummer  4  in  den  Instituten  ein-
 schließlich  der  Entscheidungsprozesse  und  Ver-
 antwortlichkeiten,  der  Zusammensetzung  der
 Vergütung,  der  Ausgestaltung  positiver  und  ne-
 gativer  Vergütungsparameter,  der  Leistungszeit-
 räume  sowie  der  Berücksichtigung  der  Ge-
 schäftsstrategie,  der  Ziele,  der  Werte  und  der
 langfristigen Interessen des Instituts,

 2.  die  Überwachung  der  Angemessenheit  und
 Transparenz  der  Vergütungssysteme  durch  das
 Institut  und  die  Weiterentwicklung  der  Vergü-
 tungssysteme,

 3.  die  Offenlegung  der  Ausgestaltung  der  Vergü-
 tungssysteme  und  der  Zusammensetzung  der
 Vergütung  einschließlich  des  Gesamtbetrags  der
 garantierten  Bonuszahlungen  und  der  einzelver-
 traglichen  Abfindungszahlungen  unter  Angabe
 der  höchsten  geleisteten  Abfindung  und  der  An-
 zahl der Begünstigten sowie

 4.  das  Offenlegungsmedium  und  die  Häufigkeit  der
 Offenlegung im Sinne der Nummer 3.

 Die  Regelungen  haben  sich  insbesondere  an  Größe
 und  Vergütungsstruktur  des  Instituts  sowie  Art,  Um-
 fang,  Komplexität,  Risikogehalt  und  Internationalität
 der  Geschäftsaktivitäten  zu  orientieren.  Im  Rahmen
 der  Bestimmungen  nach  Satz  1  Nummer  3  müssen  die
 auf  Offenlegung  der  Vergütung  bezogenen  handels-
 rechtlichen  Bestimmungen  nach  §  340a  Absatz  1
 und  2  in  Verbindung  mit  §  340l  Absatz  1  Satz  1  des
 Handelsgesetzbuchs  unberührt  bleiben.  Das  Bundes-
 ministerium  der  Finanzen  kann  die  Ermächtigung
 durch  Rechtsverordnung  auf  die  Bundesanstalt  mit
 der  Maßgabe  übertragen,  dass  die  Rechtsverordnung
 im  Einvernehmen  mit  der  Deutschen  Bundesbank  er-
 geht.  Vor  Erlass  der  Rechtsverordnung  sind  die  Spit-
 zenverbände der Institute zu hören.“

 2.  §  45 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  2  wird  am  Ende  das  Wort  „und“
 durch ein Komma ersetzt.

 bb)  In  Nummer  3  wird  am  Ende  der  Punkt  durch  ein
 Komma ersetzt und das Wort „und“ angefügt.

 cc)  Folgende Nummer 4 wird angefügt:

 „4.  die  Auszahlung  variabler  Vergütungsbestand-
 teile  untersagen  oder  auf  einen  bestimmten
 Anteil des Jahresergebnisses beschränken.“

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

 „(1a)  Institute  müssen  der  Untersagungs-  und  Be-
 schränkungsbefugnis  des  Absatzes  1  Satz  1  Nummer  4
 in  entsprechenden  vertraglichen  Vereinbarungen  mit
 ihren  Geschäftsleitern  und  Mitarbeitern  Rechnung
 tragen.  Soweit  vertragliche  Vereinbarungen  über  die
 Gewährung  einer  variablen  Vergütung  einer  Untersa-
 gung  oder  Beschränkung  nach  Absatz  1  Satz  1  Num-
 mer  4  entgegenstehen,  können  aus  ihnen  keine  Rechte
 hergeleitet werden.“

 c)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  die  Wörter  „Absatz  1
 Satz  1  Nr.  1  und  3  sowie  Satz  2  und  3  ist“  durch  die
 Wörter  „Absatz  1  Satz  1  Nummer  1,  3  und  4,  Satz  2
 und 3 und Absatz 1a sind“ ersetzt.

 3.  In  §  45b  Absatz  1  Satz  1  werden  die  Wörter  „§  25a  Abs.  1
 Satz  8  oder  Absatz  3“  durch  die  Wörter  „§  25a  Absatz  1
 Satz  8,  auch  in  Verbindung  mit  einer  Rechtsverordnung
 nach  §  25a  Absatz  5  Satz  1  und  2,  oder  nach  §  25a  Ab-
 satz 3 Satz 1“ ersetzt.
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4.  In  §  56  Absatz  3  Nummer  5  werden  die  Wörter  „§  25a
 Abs.  1  Satz  8  oder  Abs.  3  Satz  1“  durch  die  Wörter  „§  25a
 Absatz  1  Satz  8,  auch  in  Verbindung  mit  einer  Rechts-
 verordnung  nach  §  25a  Absatz  5  Satz  1  und  2,  §  25a  Ab-
 satz 3 Satz 1“ ersetzt.

 Artikel 2

 Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes

 Das  Versicherungsaufsichtsgesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  17.  Dezember  1992  (BGBl.  1993  I  S.  2),
 das  zuletzt  durch  Artikel  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I
 S. …) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  nach  der  Angabe  zu  §  64a
 folgende Angabe eingefügt:

 „§  64b  Vergütungssysteme“.

 2.  In  §  1b  Absatz  2  wird  nach  der  Angabe  „§  64a  Abs.  1,  3
 und 4,“ die Angabe „§  64b,“ eingefügt.

 3.  Nach  §  64  wird  folgende  Zwischenüberschrift  eingefügt:

 „1b.  Besondere Pflichten von Unternehmen“.

 4.  Nach §  64a wird folgender §  64b eingefügt:

 „§  64b

 Vergütungssysteme

 (1)  Die  Vergütungssysteme  für  Geschäftsleiter,  Mitar-
 beiter  und  Aufsichtsratsmitglieder  von  Versicherungsun-
 ternehmen  müssen  angemessen,  transparent  und  auf  eine
 nachhaltige  Entwicklung  des  Unternehmens  ausgerichtet
 sein.

 (2)  Versicherungsunternehmen  dürfen  Geschäftslei-
 tern  und  Aufsichtsratsmitgliedern  Vergütungen  für  ande-
 re  Tätigkeiten,  die  sie  für  das  jeweilige  Unternehmen  er-
 bringen,  nur  gewähren,  soweit  dies  mit  ihren  Aufgaben
 als Organmitglieder vereinbar ist.

 (3)  Übergeordnete  Unternehmen  einer  Versicherungs-
 gruppe  im  Sinne  des  §  64a  Absatz  2  und  übergeordnete
 Finanzkonglomeratsunternehmen  haben  sicherzustellen,
 dass  die  Vergütungssysteme  für  Geschäftsleiter,  Mitar-
 beiter  und  Aufsichtsratsmitglieder  innerhalb  der  gesam-
 ten  Gruppe  oder  des  gesamten  Konglomerats  angemes-
 sen,  transparent  und  auf  eine  nachhaltige  Entwicklung
 ausgerichtet sind.

 (4)  Für  die  Vergütungssysteme  von  Versicherungs-
 Holdinggesellschaften  im  Sinne  des  §  104a  Absatz  2
 Nummer  4  und  gemischten  Finanzholding-Gesellschaf-
 ten  im  Sinne  des  §  104k  Nummer  3  gelten  die  Absätze  1
 bis 3 und 5 entsprechend.

 (5)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  er-
 mächtigt,  durch  Rechtsverordnung,  die  nicht  der  Zu-
 stimmung  des  Bundesrates  bedarf,  nähere  Einzelheiten
 festzulegen  zur  Ausgestaltung,  Überwachung,  Weiterent-
 wicklung  und  Transparenz  der  Vergütungssysteme  im
 Sinne  der  Absätze  1,  3  und  4,  einschließlich  der  Entschei-
 dungsprozesse  und  Verantwortlichkeiten,  der  Zusam-
 mensetzung  der  Vergütung,  der  positiven  und  negativen

 Vergütungsparameter,  der  Leistungszeiträume  und  der
 Offenlegung  der  Ausgestaltung  der  Vergütungssysteme
 und  der  gezahlten  Vergütungen,  des  Offenlegungs-
 mediums  und  der  Häufigkeit  der  Offenlegung  sowie  zur
 Zulässigkeit  sonstiger  Vergütungen  im  Sinne  des  Absat-
 zes  2.  Die  Regelungen  haben  sich  insbesondere  an  Größe
 und  Vergütungsstruktur  des  Unternehmens  sowie  Art,
 Umfang,  Komplexität,  Risikogehalt  und  Internationalität
 der  Geschäftsaktivitäten  insgesamt  zu  orientieren.  Bei
 Unternehmen,  die  einer  Versicherungsgruppe  oder  einem
 Finanzkonglomerat  angehören,  haben  sich  die  Regelun-
 gen  zusätzlich  an  der  Größe  der  Gruppe  oder  des  Konglo-
 merats  sowie  Art,  Umfang,  Komplexität,  Risikogehalt
 und  Internationalität  der  Geschäftsaktivitäten  der  Gruppe
 oder  des  Konglomerats  zu  orientieren.  Im  Rahmen  der
 Bestimmungen  nach  Satz  1  müssen  die  auf  Offenlegung
 der  Vergütung  bezogenen  handelsrechtlichen  Bestim-
 mungen  nach  §  341a  Absatz  1  und  2  in  Verbindung  mit
 §  341l  Absatz  1  Satz  1  des  Handelsgesetzbuchs  unberührt
 bleiben.  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  kann  die
 Ermächtigung  durch  Rechtsverordnung  auf  die  Bundes-
 anstalt  übertragen.  Diese  erlässt  die  Vorschriften  im  Be-
 nehmen mit den Aufsichtsbehörden der Länder.“

 5.  In  §  81b  wird  nach  Absatz  1  folgender  Absatz  1a  einge-
 fügt:

 „(1a)  Unter  den  Voraussetzungen  des  Absatzes  1  kann
 die  Aufsichtsbehörde  ferner  die  Auszahlung  variabler
 Vergütungsbestandteile  untersagen  oder  auf  einen  be-
 stimmten  Anteil  des  Jahresergebnisses  beschränken.  Die
 Versicherungsunternehmen  müssen  der  Untersagungs-
 und  Beschränkungsbefugnis  des  Satzes  1  in  entsprechen-
 den  vertraglichen  Vereinbarungen  mit  ihren  Geschäfts-
 leitern,  Mitarbeitern  und  Aufsichtsratsmitgliedern  Rech-
 nung  tragen.  Soweit  vertragliche  Vereinbarungen  über
 die  Gewährung  einer  variablen  Vergütung  einer  Untersa-
 gung  oder  Beschränkung  nach  Satz  1  entgegenstehen,
 können aus ihnen keine Rechte hergeleitet werden.“

 6.  In  §  89a  werden  nach  der  Angabe  „81b  Abs.  1  Satz  2,“
 die Wörter „Absatz 1a Satz 1,“ eingefügt.

 7.  §  104s wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „nach  Maßgabe
 des“  die  Wörter  „§  64a  Absatz  1  und  3  sowie  des“  ein-
 gefügt.

 b)  Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

 „Für  übergeordnete  Finanzkonglomeratsunternehmen
 gilt darüber hinaus §  64b entsprechend.“

 8.  In  §  121a  Absatz  1  Satz  1  wird  nach  der  Angabe  „§  64a,“
 die Angabe „§  64b,“ eingefügt.

 9.  In  §  121g  Absatz  2  Satz  1  wird  nach  der  Angabe  „§  13d
 Nr. 1, 2, 4 und 12,“ die Angabe „§  64b,“ eingefügt.

 Artikel 3

 Inkrafttreten

 Dieses  Gesetz  tritt  am  Tag  nach  der  Verkündung  in  Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 I. Zielsetzung

 Mit  diesem  Gesetz  werden  die  vom  Rat  für  Finanzstabilität
 (Financial  Stability  Board  –  FSB)  entwickelten  Prinzipien
 für  solide  Vergütungspraktiken  („Principles  for  Sound
 Compensation  Practices“  vom  2.  April  2009)  und  die  darauf
 aufbauenden  konkreten  Standards  für  solide  Vergütungs-
 praktiken  („Principles  for  Sound  Compensation  Practices  –
 Implementation  Standards“  vom  25.  September  2009)  auf
 eine  gesetzliche  Grundlage  gestellt.  Für  den  Bankenbereich
 werden  zudem  die  geplanten  entsprechenden  gemeinschafts-
 rechtlichen  Regelungen  in  dem  Vorschlag  für  eine  Richtlinie
 des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  zur  Änderung
 der  Richtlinien  2006/48/EG  und  2006/49/EG  im  Hinblick
 auf  die  Eigenkapitalanforderungen  für  Handelsbuch  und
 Weiterverbriefungen  und  im  Hinblick  auf  die  aufsichtliche
 Überprüfung  der  Vergütungspolitik  (gegenwärtig  als  Doku-
 ment  Nr.  14732/09  des  Rates  der  Europäischen  Union  vom
 28.  Oktober  2009  berücksichtigt)  („Änderungsrichtlinie“)
 aufgegriffen.  Diesen  Vorschlag  hat  der  Rat  „Wirtschaft  und
 Finanzen“  (ECOFIN)  am  10.  November  2009  im  Rahmen
 einer  allgemeinen  Ausrichtung  gebilligt.  Für  den  Banken-
 bereich  hat  zudem  der  Ausschuss  der  europäischen  Banken-
 aufsichtsbehörden  (CEBS)  Leitlinien  für  eine  solide  Ver-
 gütungspolitik  („High-level  Principles  for  Remuneration
 Policies“  vom  20.  April  2009)  entwickelt,  die  in  dem  vorlie-
 genden Gesetzentwurf ebenfalls berücksichtigt sind.

 II. Sachverhalt und Notwendigkeit

 Eine  Ursache  für  die  Finanzmarktkrise  war  die  übermäßige
 Übernahme  von  Risiken  durch  die  Finanzmarktakteure.
 Hierzu  haben  im  Finanzsektor  gängige  Vergütungsstruktu-
 ren  beigetragen.  Eine  Vergütungspolitik,  die  auf  kurzfristige
 Parameter  ausgerichtet  ist  und  einseitig  Erfolg  belohnt,  ohne
 Misserfolg  ausreichend  zu  sanktionieren,  kann  dazu  verlei-
 ten,  den  langfristigen  und  nachhaltigen  Unternehmenserfolg
 aus  dem  Blick  zu  verlieren  und  so  die  Risikoneigung  der
 Mitarbeiter  über  das  allgemein  von  dem  jeweiligen  Unter-
 nehmen  tolerierte  Maß  hinaus  erhöhen.  Eine  derartige  Ver-
 gütungspolitik  läuft  einem  angemessenen  Risikomanage-
 ment  zuwider.  Wie  die  Finanzmarktkrise  gezeigt  hat,  können
 die  durch  eine  verfehlte  Vergütungspolitik  gesetzten  Fehl-
 anreize  Risiken  nicht  nur  für  die  Stabilität  einzelner  Unter-
 nehmen,  sondern  auch  für  die  Finanzstabilität  im  Allgemei-
 nen begründen.

 Um  diesen  Fehlentwicklungen  entgegenzuwirken  und  ein
 einheitliches  internationales  Vorgehen  zu  gewährleisten,
 wurden  die  vorgenannten  internationalen  Vorgaben  ent-
 wickelt.  Mit  einem  wirksamen  Risikomanagement  in  Ein-
 klang  stehende  Vergütungssysteme  im  Finanzsektor  sollen
 insbesondere  durch  die  stärkere  Ausrichtung  der  Vergü-
 tungsstrukturen  auf  den  längerfristigen  Erfolg  des  Unterneh-
 mens  und  die  angemessene  Berücksichtigung  eingegangener
 Risiken erreicht werden.

 Um  die  rasche  Umsetzung  der  internationalen  Vorgaben  zu
 gewährleisten,  hat  die  Bundesregierung  einen  dreistufigen
 Ansatz  verfolgt,  der  mit  Inkrafttreten  der  in  diesem  Gesetz-
 entwurf  vorgesehenen  Regelungen  und  der  darauf  basieren-
 den Rechtsverordnungen seinen Abschluss findet.

 1.  Selbstverpflichtungserklärung

 Im  Dezember  2009  haben  sich  acht  große  deutsche  Kredit-
 institute  und  die  drei  größten  deutschen  Versicherungsunter-
 nehmen  durch  Abgabe  von  Selbstverpflichtungserklärungen
 dazu  verpflichtet,  ihre  Vergütungssysteme  am  nachhaltigen
 Geschäftserfolg  auszurichten.  Die  Unternehmen  haben  sich
 –  im  Vorgriff  auf  diesen  Gesetzentwurf  und  die  darauf  beru-
 henden  Rechtsverordnungen  –  zur  schnellstmöglichen  Um-
 setzung der FSB-Standards verpflichtet.

 2.  Rundschreiben

 Die  Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht  (BaFin)
 hat  die  internationalen  Vorgaben  im  Vorgriff  auf  die  erforder-
 lichen  gesetzliche  Regelungen  in  zwei  Rundschreiben  zu-
 sammengefasst  (Rundschreiben  22/2009  (BA)  vom  21.  De-
 zember  2009  –  Anforderungen  an  die  Vergütungssysteme
 von  Instituten  sowie  Rundschreiben  23/2009  (VA)  vom
 21.  Dezember  2009  –  Anforderungen  an  Vergütungssysteme
 im  Versicherungsbereich).  Die  Rundschreiben  sind  mit  Ver-
 öffentlichung  in  Kraft  getreten.  Zugleich  sind  die  vergü-
 tungsrelevanten  Regelungen  in  dem  Rundschreiben  15/2009
 (BA)  –  Mindestanforderungen  an  das  Risikomanagement
 (MaRisk)  vom  14.  August  2009  (v.  a.  AT  7.1  Tz.  4  ff.)  ent-
 fallen.  Im  Versicherungsbereich  wurden  das  Rundschreiben
 1/78  sowie  die  vergütungsrelevanten  Regelungen  in  dem
 Rundschreiben  3/2009  (VA)  –  Aufsichtsrechtliche  Min-
 destanforderungen  an  das  Risikomanagement  (MaRisk  VA)
 vom  22.  Januar  2009  (Unternummer  1  von  Punkt  7.2.2.2.)
 aufgehoben.

 3.  Gesetzliche Umsetzung

 Mit  dem  vorliegenden  Gesetzentwurf  und  den  im  Anschluss
 zu  erlassenden  Rechtsverordnungen  werden  die  Anforderun-
 gen  an  Vergütungssysteme  von  Kredit-  und  Finanzdienstleis-
 tungsinstituten  sowie  Versicherungsunternehmen  nunmehr
 auf  eine  gesetzliche  Grundlage  gestellt.  Dies  ist  insbesonde-
 re  mit  Blick  auf  die  für  eine  effektive  Durchsetzbarkeit  die-
 ser  Anforderungen  notwendigen  Eingriffsrechte  der  Auf-
 sicht erforderlich.

 Der  Gesetzgeber  hat  mit  dem  am  5.  August  2009  in  Kraft  ge-
 tretenen  Gesetz  zur  Angemessenheit  der  Vorstandsvergütung
 (VorstAG)  auf  nationaler  Ebene  bereits  erste  Konsequenzen
 aus  der  Finanzmarktkrise  hinsichtlich  der  Vergütungsprak-
 tiken  von  Unternehmen  gezogen  und  das  System  der  Vor-
 standsvergütung  im  Aktienrecht  neu  geregelt.  Die  Regelun-
 gen  des  Aktiengesetzes  gelten  branchenübergreifend.  Sie
 stehen  neben  den  Anforderungen  an  Vergütungssysteme  im
 Banken-  und  Versicherungssektor,  die  durch  diesen  Gesetz-
 entwurf  und  später  durch  entsprechende  Rechtsverordnun-
 gen geschaffen werden.
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III. Gesetzgebungskompetenz des Bundes

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  ergibt  sich  aus
 Artikel  74  Absatz  1  Nummer  11  des  Grundgesetzes  (GG)
 (Recht  der  Wirtschaft:  Bank-  und  Börsenwesen  sowie  privat-
 rechtliches  Versicherungswesen).  Eine  bundeseinheitliche
 Regelung  ist  zur  Wahrung  der  Rechts-  und  Wirtschaftsein-
 heit  im  gesamtstaatlichen  Interesse  erforderlich  (Artikel  72
 Absatz  2  GG),  weil  sonst  die  konkrete  Gefahr  besteht,  dass
 diese  Zielvorgaben  ohne  eine  bundeseinheitliche  Regelung
 beeinträchtigt würden.

 Eine  bundeseinheitliche  Regelung  zur  Änderung  des  Kredit-
 wesen-  und  des  Versicherungsaufsichtsgesetzes  ist  erforder-
 lich,  weil  sonst  eine  Rechtszersplitterung  mit  problemati-
 schen  Folgen  zu  besorgen  wäre,  die  sowohl  im  Interesse  des
 Bundes  als  auch  der  Länder  nicht  hingenommen  werden
 kann.

 Zur  Wahrung  der  Wirtschaftseinheit  sind  die  vorgelegten  Re-
 gelungen  erforderlich,  weil  abweichende  Länderregelungen
 erhebliche  Nachteile  für  die  Gesamtwirtschaft  mit  sich
 brächten;  sie  würden  Schranken  oder  Hindernisse  für  den
 Wirtschaftsverkehr  im  Bundesgebiet  errichten,  denn  jede
 Standortentscheidung  eines  Kredit-  und  Finanzdienstleis-
 tungsinstituts  oder  eines  Versicherungsunternehmens  würde
 in Abhängigkeit von den regionalen Vorschriften getroffen.

 Das  Regelungsziel  (international  einheitliche  Anforderun-
 gen  an  eine  Vergütungspolitik  in  der  Finanzwirtschaft,  die
 mit  einem  wirksamen  Risikomanagement  in  Einklang  steht)
 kann  nur  durch  eine  bundeseinheitliche  Regelung  für  alle
 Kredit-  und  Finanzdienstleistungsinstitute  sowie  Versiche-
 rungsunternehmen  gleichermaßen  erreicht  werden.  Die  vor-
 gesehenen  Vorschriften  können  ihre  Wirkung  nur  entfalten,
 wenn  sie  für  das  gesamte  Kredit-,  Finanzdienstleistungs-  und
 Versicherungsgewerbe im Bundesgebiet einheitlich gelten.

 Im  gesamtstaatlichen  Interesse  ist  daher  eine  bundesgesetz-
 liche Regelung erforderlich.

 IV. Wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfs

 Der  Gesetzentwurf  ergänzt  die  gesetzlich  geregelten  (Min-
 dest-)Anforderungen  an  ein  angemessenes  und  wirksames
 Risikomanagement  von  Instituten  und  Versicherungsunter-
 nehmen  um  angemessene  und  transparente  Vergütungssyste-
 me,  die  auf  eine  nachhaltige  Entwicklung  des  jeweiligen  Un-
 ternehmens  ausgerichtet  sind.  Die  näheren  Einzelheiten
 hinsichtlich  der  Anforderungen  an  die  Vergütungssysteme,
 insbesondere  an  deren  Ausgestaltung,  Überwachung  und
 Weiterentwicklung,  einschließlich  der  Entscheidungsprozes-
 se,  der  Zusammensetzung  der  Vergütung  und  der  Ausgestal-
 tung  der  Vergütungsparameter,  der  Leistungszeiträume,  so-
 wie  hinsichtlich  der  Offenlegung  der  Ausgestaltung  der
 Vergütungssysteme  und  der  Zusammensetzung  der  Vergü-
 tung  sollen  flexibel  in  zwei  begleitenden  Rechtsverordnun-
 gen des Bundesministeriums der Finanzen geregelt werden.

 Die  Bundesanstalt  wird  befugt,  im  Falle  der  Unterschreitung
 oder  drohenden  Unterschreitung  bestimmter  aufsichtsrecht-
 licher  Anforderungen  die  Auszahlung  variabler  Vergütungs-
 bestandteile  zu  untersagen  oder  auf  einen  bestimmten  Anteil
 des Jahresergebnisses zu beschränken.

 Variable  Vergütungsbestandteile  sind  Bestandteil  einer  zivil-
 vertraglich  geschlossenen  Vergütungsvereinbarung  zwischen

 Kreditinstitut,  Finanzdienstleistungsinstitut  beziehungswei-
 se  Versicherungsunternehmen  und  ihren  Geschäftsleitern,
 Mitarbeitern  oder  Aufsichtsratsmitgliedern.  Diese  Verein-
 barungen  werden  im  Rahmen  der  Vertragsfreiheit  geschlos-
 sen,  die  als  Bestandteil  der  allgemeinen  Handlungsfreiheit,
 Artikel  2  Absatz  1  GG,  grundrechtlichen  Schutz  genießt.  Ar-
 tikel  2  Absatz  1  GG  gewährleistet  dem  Einzelnen  das  Recht,
 Verträge  grundsätzlich  so  abzuschließen,  wie  er  es  wünscht.
 Darüber  hinaus  schützt  Artikel  2  Absatz  1  GG  den  Einzelnen
 auch  davor,  dass  die  öffentliche  Gewalt  bereits  abgeschlos-
 sene Verträge nachträglich einer Änderung unterzieht.

 Soweit  die  Bundesanstalt  für  künftig  abzuschließende  Ver-
 träge  untersagen  kann,  dass  variable  Vergütungsbestandteile
 ausgezahlt  werden,  oder  soweit  die  Bundesanstalt  diese  auf
 einen  bestimmten  Anteil  des  Jahresergebnisses  beschränkt,
 liegt  somit  ein  Eingriff  in  die  Vertragsfreiheit  vor,  der  aber
 unter  den  gegebenen  Voraussetzungen  gerechtfertigt  ist.  Ein
 Vergütungssystem,  das  mit  variablen  Vergütungsbestandtei-
 len  arbeitet,  kann  Ursache  dafür  sein,  dass  Krisen  der  in  §  45
 Absatz  1  Satz  1  KWG,  §  81b  VAG  beschriebenen  Art  bei
 dem  Institut  oder  dem  Versicherungsunternehmen  eintreten.
 Somit  ist  die  Untersagung  oder  Beschränkung  variabler  Ver-
 gütungsbestandteile  geeignet,  solchen  Krisen  vorzubeugen
 oder  jedenfalls  entgegenzuwirken.  Wo  die  Krise  eines  Insti-
 tuts  oder  Versicherungsunternehmens  auf  einem  Vergü-
 tungssystem  mit  variablen  Vergütungsbestandteilen  beruht,
 ist  die  Untersagung  oder  jedenfalls  die  Beschränkung  auch
 das  erforderliche  Mittel  einer  angemessenen  Krisenbekämp-
 fung;  mildere  Mittel  sind  nicht  ersichtlich.  Die  Ermächti-
 gung  der  Bundesanstalt  für  eine  angemessene  Untersagung
 oder  Beschränkung  ist  begründet,  denn  mit  dem  vergleichs-
 weise  geringen  Eingriff  –  nur  eine  bestimmte  Art  von  Entgelt
 wird  untersagt  oder  beschränkt  –,  wird  das  höchste  volks-
 wirtschaftliche  Schutzgut  –  Erhalt  eines  funktionierenden
 Kredit-  und  Versicherungswesens  –  gesichert  und/oder  vor
 der  Funktionsunfähigkeit  bewahrt.  Damit  wird  die  Grund-
 lage  geschaffen,  eine  allgemeine  Gefahr  von  außerordent-
 licher Bedeutung von der Allgemeinheit abzuwenden.

 Die  Änderungen  erfassen  aber  auch  die  schon  vor  dem  In-
 krafttreten  geschlossenen  Verträge,  soweit  darin  ein  An-
 spruch  auf  bestimmte  Vergütungen  für  die  Zukunft  begrün-
 det  wurde.  In  diesem  Sinne  regeln  §  45  Absatz  1  Satz  1
 Nummer  4  KWG  und  §  81b  Absatz  1a  VAG  die  Untersagung
 der  Auszahlung  bestimmter  Vergütungsbestandteile,  greifen
 jedoch  nicht  nachträglich  in  bereits  gezahlte  Vergütungen
 ein.  Die  insoweit  gegebene  unechte  Rückwirkung  ist  zuläs-
 sig,  da  das  verfolgte  Gemeinwohlinteresse  das  Vertrauen  der
 betroffenen  Geschäftsleiter  und  Mitarbeiter  von  Instituten
 und  Versicherungsunternehmen  darauf,  die  sie  begünstigen-
 de  Rechtslage  werde  sich  in  Zukunft  nicht  ändern,  über-
 wiegt.  Seit  dem  Beginn  der  öffentlichen  Diskussionen  An-
 fang  des  Jahres  2009  zu  den  Fehlanreizen  von  bestimmten
 Vergütungen  im  Zusammenhang  mit  der  Finanzmarktkrise
 wurden  wiederholt  Vorschläge  unterbreitet,  mit  denen  diese
 Fehlanreize  eingedämmt  werden  sollten.  Die  Diskussionen
 führten  im  April  2009  zur  Veröffentlichung  der  Prinzipien
 für  solide  Vergütungspraktiken  durch  das  FSB,  die  im
 September  2009  noch  weiter  konkretisiert  und  durch  die
 G20-Erklärung  von  Pittsburgh  zu  allgemein  umzusetzenden
 Empfehlungen  aufgewertet  wurden.  Damit  war  für  jeder-
 mann  ersichtlich,  dass  die  von  bestimmten  Vergütungsstruk-
 turen  ausgehenden  Fehlanreize  mit  sofortiger  Wirkung  ein-
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geschränkt  werden  sollten.  Mithin  wurde  bereits  im  Jahr
 2009  für  jedermann  deutlich,  dass  bereits  bestehende  ver-
 tragliche  Ansprüche  mit  Wirkung  für  die  Zukunft  einge-
 schränkt  werden  würden.  Somit  bestand  seit  September  des
 Jahres  2009,  spätestens  aber  seit  der  Veröffentlichung  der
 BaFin-Rundschreiben  22/2009  und  23/2009  im  Dezember
 2009  kein  Vertrauen  mehr  darauf,  die  alte  Rechtslage  werde
 unverändert Bestand haben.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel 1  (Änderung  des  Kreditwesengesetzes  –
 KWG)

 Zu Nummer 1  (§  25a KWG)

 Zu Buchstabe a

 Mit  der  neu  eingefügten  Nummer  4  umfasst  das  für  eine  ord-
 nungsgemäße  Geschäftsorganisation  erforderliche  Risiko-
 management  nunmehr  auch  angemessene  und  transparente
 Vergütungssysteme  für  Geschäftsleiter  und  Mitarbeiter,  die
 auf  eine  nachhaltige  Entwicklung  des  Instituts  ausgerichtet
 sind.  Ein  Vergütungssystem  umfasst  dabei  sowohl  die  inhalt-
 liche  als  auch  die  organisatorische  und  prozessuale  Ausge-
 staltung  der  Gesamtheit  aller  vom  Unternehmen  zu  erbrin-
 genden  monetären  oder  monetär  bewertbaren  Leistungen  für
 die  Arbeitsleistungen  von  Geschäftsleitern  und  Mitarbeitern.
 Mitarbeiter  im  Sinne  dieser  Vorschrift  sind  alle  natürlichen
 Personen,  die  bei  wirtschaftlicher  oder  risikoseitiger  Be-
 trachtung  als  dem  Institut  angehörig  zu  betrachten  sind.  Han-
 delsvertreter  nach  §  84  Absatz  1  HGB  sollen  keine  Mitarbei-
 ter im Sinne der neuen Nummer 4 sein.

 Mit  dieser  Vorschrift  werden  die  vom  Rat  für  Finanzmarkt-
 stabilität  (Financial  Stability  Board  –  FSB)  auf  Geheiß  der
 Gruppe  der  zwanzig  wichtigsten  Industrie-  und  Schwellen-
 länder  (G20)  erarbeiteten  Prinzipien  für  solide  Vergütungs-
 praktiken  („Principles  for  Sound  Compensation  Practices“
 vom  2.  April  2009)  und  die  darauf  aufbauenden  konkreten
 Standards  für  solide  Vergütungspraktiken  („Principles  for
 Sound  Compensation  Practices  Implementation  Standards“
 vom  25.  September  2009)  gesetzlich  verankert.  Im  künftigen
 Gemeinschaftsrecht  der  Europäischen  Union  finden  sich  vo-
 raussichtlich  entsprechende  Vorgaben  in  Artikel  22  Absatz  1
 und  3  der  Richtlinie  2006/48/EG  vom  14.  Juni  2006  über  die
 Aufnahme  und  Ausübung  der  Tätigkeit  der  Kreditinstitute
 (Bankenrichtlinie);  eingefügt  durch  den  Vorschlag  für  eine
 Richtlinie  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  zur
 Änderung  der  Richtlinien  2006/48/EG  und  2006/49/EG  im
 Hinblick  auf  die  Eigenkapitalanforderungen  für  das  Han-
 delsbuch  und  Weiterverbriefungen  und  im  Hinblick  auf  die
 aufsichtliche  Überprüfung  der  Vergütungspolitik  (gegenwär-
 tig  als  Dokument  Nr.  14732/09  des  Rates  der  Europäischen
 Union  vom  28.  Oktober  2009  berücksichtigt  –  nachfolgend
 Änderungsrichtlinie  genannt).  Darüber  hinaus  werden  die
 Leitlinien  für  eine  solide  Vergütungspolitik  („High-level
 Principles  for  Remuneration  Policies“)  des  Ausschusses  der
 europäischen  Bankaufsichtsbehörden  (Committee  of  Euro-
 pean  Banking  Supervisors  –  CEBS)  vom  20.  April  2009  be-
 rücksichtigt.

 Zur  Ausrichtung  der  Vergütungssysteme  auf  eine  nachhalti-
 ge  Unternehmensentwicklung  gehört  insbesondere  auch  eine
 mögliche  Reduzierung  der  variablen  Vergütungsbestandteile

 bei  negativen  Erfolgsbeiträgen  eines  Geschäftsleiters  oder
 Mitarbeiters.

 Zu Buchstabe b

 Nähere  Bestimmungen  über  die  Ausgestaltung,  Überwa-
 chung  und  Weiterentwicklung  der  Vergütungssysteme  nach
 Absatz  1  Satz  3  Nummer  4  in  den  Instituten  sowie  über  die
 Offenlegungspflichten  in  diesem  Zusammenhang  sollen  im
 Wege  einer  Rechtsverordnung  ergehen,  zu  deren  Erlass
 §  25a  Absatz  5  das  Bundesministerium  der  Finanzen  im  Be-
 nehmen  mit  der  Deutschen  Bundesbank  ermächtigt  wird.
 Dies  ist  mit  Blick  auf  die  zugrunde  liegenden  Prinzipien  und
 Standards  des  FSB  sowie  die  durch  das  Gesetz  zur  Stärkung
 der  Finanzmarkt-  und  der  Versicherungsaufsicht  vom
 29.  Juli  2009  (BGBl.  I  S.  2305)  erweiterten  aufsichtlichen
 Eingriffsbefugnisse  erforderlich.  Soweit  Regelungen  zur  Of-
 fenlegung  in  Betracht  kommen,  bleiben  die  handelsrecht-
 lichen  Regelungen,  deren  Schwerpunkt  die  Vergütungshöhe
 und  nicht  die  Vergütungssystematik  betrifft,  insbesondere
 §  285  Nummer  9  Buchstabe  a  in  Verbindung  mit  §  340a
 Absatz  1  und  §  340l  in  Verbindung  mit  §  325  HGB  unbe-
 rührt.  Das  Bundesfinanzministerium  kann  nach  Absatz  5
 Satz  2  die  Ermächtigung  durch  Rechtsverordnung  auf  die
 Bundesanstalt übertragen.

 Beteiligungsrechte  der  Arbeitnehmervertretungen  werden
 nicht  berührt.  Insbesondere  werden  Geldleistungen,  die  in
 einem  Sozialplan  zwischen  Betriebsrat  und  Arbeitgeber  ver-
 einbart  werden  wie  z.  B.  Abfindungen  für  den  Verlust  des
 Arbeitsplatzes,  vom  Begriff  der  Abfindungszahlungen  in
 diesem  Gesetz  nicht  erfasst.  Denn  die  in  einem  Sozialplan
 vereinbarten  Leistungen  und  Abfindungen  haben  den
 Zweck,  wirtschaftliche  Nachteile  auszugleichen  oder  zu  mil-
 dern,  nicht  den  Zweck,  den  Erfolg  des  Arbeitnehmers  im
 Laufe  der  Zeit  widerzuspiegeln  oder  vergangene  Arbeitsleis-
 tung zu honorieren.

 Zu Nummer 2  (§  45 Absatz 1 KWG)

 Mit  der  neuen  Nummer  4  werden  die  Befugnisse  der  Bun-
 desanstalt  bei  Unterschreitung  oder  drohender  Unterschrei-
 tung  der  aufsichtsrechtlichen  Anforderungen  an  Eigenmittel
 oder  Liquidität  ergänzt.  Die  Bundesanstalt  ist  unter  den  bis-
 herigen  Voraussetzungen  nunmehr  auch  befugt,  die  Auszah-
 lung  variabler  Vergütungsbestandteile  zu  untersagen  oder
 auf  einen  bestimmten  Anteil  des  Jahresergebnisses  zu  be-
 schränken.  Diese  auf  die  Standards  für  solide  Vergütungs-
 praktiken  des  FSB  zurückgehende  Befugnis  ist  auch  in  Arti-
 kel  136  Absatz  1  Buchstabe  f  der  Bankenrichtlinie  in  der
 zukünftig  geltenden  Fassung  vorgesehen.  Das  Eingriffsrecht
 steht  in  unmittelbarem  Zusammenhang  mit  Erwägungsgrund
 5c  der  Änderungsrichtlinie  und  Artikel  22  i.  V.  m.  Anhang  V
 Abschnitt  11  Nummer  23  Buchstabe  eb  der  Bankenrichtlinie
 in  der  zukünftig  geltenden  Fassung,  wonach  die  Gesamthöhe
 der  variablen  Vergütung  der  Stärkung  der  Eigenkapitalbasis
 eines  Instituts  nicht  entgegenstehen  darf.  Durch  den  neuen
 Absatz  1a  wird  einer  entsprechenden  Anordnung  gegenüber
 privatrechtlichen  Vereinbarungen  über  die  Gewährung  vari-
 abler Vergütung Geltung verschafft.

 Ausgehend  von  der  gerechtfertigten  unechten  Rückwirkung
 des  Gesetzes  ist  die  Regelung,  dass  Institute  der  Befugnis  der
 Bundesanstalt  in  entsprechenden  vertraglichen  Vereinbarun-
 gen  mit  ihren  Geschäftsleitern  und  Mitarbeitern  Rechnung
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tragen  müssen,  verfassungsrechtlich  zulässig.  Denn  die
 Verpflichtung  ist  in  die  Zukunft  gerichtet;  d.  h.  sie  trifft  die
 Institute  und  Versicherungsunternehmen  erst  ab  dem  Inkraft-
 treten  des  Gesetzes.  Unter  Berücksichtigung  dieses  Aus-
 gangspunkts  entfaltet  auch  die  Regelung,  dass  aus  ver-
 traglichen  Vereinbarungen  über  die  Gewährung  variabler
 Vergütungen  keine  Rechte  hergeleitet  werden  können,  eine
 zulässige privatrechtsgestaltende Wirkung.

 Zu Nummer 3  (§  45b KWG)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  die  sich  daraus  er-
 gibt,  dass  gemäß  §  25a  Absatz  5  die  näheren  Bestimmungen
 über  die  Anforderungen  an  das  Risikomanagement  bei  Ver-
 gütungssystemen  im  Wege  einer  Rechtsverordnung  erlassen
 werden.

 Zu Nummer 4  (§  56 KWG)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  die  sich  daraus  er-
 gibt,  dass  gemäß  §  25a  Absatz  5  die  näheren  Bestimmungen
 über  die  Anforderungen  an  das  Risikomanagement  bei  Ver-
 gütungssystemen  im  Wege  einer  Rechtsverordnung  erlassen
 werden.

 Zu Artikel 2  (Änderung des Versicherungs-
 aufsichtsgesetzes – VAG)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 4.

 Zu Nummer 2  (§  1b VAG)

 Die  Änderung  des  §  1b  Absatz  2  VAG  führt  dazu,  dass  der
 neue  §  64b  einschließlich  der  Rechtsverordnungsermächti-
 gung  auch  für  Versicherungs-Holdinggesellschaften  im  Sin-
 ne des §  1b VAG gilt.

 Zu Nummer 3  (Unterabschnitt 1b)

 Durch  Artikel  1  Nummer  1  Buchstabe  d  des  Neunten  Geset-
 zes  zur  Änderung  des  Versicherungsaufsichtsgesetzes  vom
 23.  Dezember  2007  (BGBl.  I  S.  3248)  ist  in  der  Inhaltsüber-
 sicht  nach  der  Angabe  zu  §  64  eine  Zwischenüberschrift  für
 einen  neuen  Unterabschnitt  eingefügt  worden.  Es  ist  dann  je-
 doch  vergessen  worden,  diese  neue  Zwischenüberschrift
 auch  in  den  Regelungstext  einzufügen.  Inhaltsübersicht  und
 die  Gliederung  des  Regelungstexts  stimmen  daher  derzeit
 nicht  überein.  Die  Änderung  dient  der  notwendigen  Anpas-
 sung.

 Zu Nummer 4  (§  64b VAG)

 Mit  dem  neuen  §  64b  werden  die  Anforderungen  der  G20
 und  des  FSB  an  die  Ausgestaltung  von  Vergütungssystemen
 auch  für  die  Versicherungsbranche  gesetzlich  verankert.
 Dies  gilt  insbesondere  für  die  vom  FSB  erarbeiteten  Prinzi-
 pien  für  solide  Vergütungspraktiken  vom  2.  April  2009  und
 die  darauf  aufbauenden  konkreten  Standards  für  solide  Ver-
 gütungspraktiken  vom  25.  September  2009.  Darüber  hinaus
 nimmt  die  Änderung  auch  Vorschläge  des  Ausschusses  der
 Europäischen  Aufsichtsbehörden  für  das  Versicherungs-
 wesen  und  die  betriebliche  Altersversorgung  (Committee  of
 European  Insurance  and  Occupational  Pension  Supervisors  –
 CEIOPS) auf.

 Ein  Vergütungssystem  umfasst  sowohl  die  inhaltliche  als
 auch  die  organisatorische  und  prozessuale  Ausgestaltung  der
 Gesamtheit  aller  vom  Unternehmen  zu  erbringenden  mate-
 riellen  Leistungen  für  die  Arbeitsleistungen  der  Personen,
 die  bei  wirtschaftlicher  oder  risikoseitiger  Betrachtung  als
 dem  Unternehmen  angehörig  zu  betrachten  sind.  Handels-
 vertreter  nach  §  84  Absatz  1  HGB  sind  keine  Mitarbeiter  im
 Sinne des neuen §  64b Absatz 1.

 §  64b  Absatz  1  betrifft  nicht  nur  Geschäftsleiter  und  Mitar-
 beiter,  sondern  auch  Aufsichtsratsmitglieder  von  Versiche-
 rungsunternehmen.  Es  gibt  im  Versicherungsbereich  seit
 Jahrzehnten  bewährte  Aufsichtsgrundsätze  zur  Vergütung
 von  Aufsichtsratsmitgliedern  (Rundschreiben  1/78  des  BAV,
 Rundschreiben  23/2009  der  Bundesanstalt).  Diese  wurde
 jetzt  in  das  Gesetz  übernommen.  Aufgrund  der  Finanzkrise
 und  der  Diskussion  in  europäischen  und  internationalen  Gre-
 mien ist eine gesetzliche Regelung geboten.

 Die  Ausrichtung  der  Vergütungsregeln  auf  eine  nachhaltige
 Entwicklung  des  Versicherungsunternehmens  umfasst  im
 Einklang  mit  den  FSB-Prinzipien  und  -Standards  auch  die
 sogenannten  Malus-Regelungen.  Danach  müssen  etwaig
 zukünftig  auftretende,  individuelle  negative  Erfolgsbeiträge
 bei  der  Festlegung  der  variablen  Vergütung  Berücksichtigung
 finden.

 Absatz  2  betrifft  Vergütungen  für  andere  Tätigkeiten,  die  Ge-
 schäftsleiter  oder  Aufsichtsratsmitglieder  für  das  jeweilige
 Unternehmen  erbringen.  Geschäftsleitern  und  Aufsichtsrats-
 mitgliedern  dürfen  insbesondere  keine  Vergütungen  im
 Zusammenhang  mit  der  Vermittlung  von  Versicherungs-
 verträgen  gewährt  werden.  Hierbei  handelt  sich  um  einen
 bewährten  aufsichtsrechtlichen  Grundsatz,  der  schon  im
 Rundschreiben  1/78  niedergelegt  war.  Grundsätzlich  ist  es
 unzulässig,  dass  ein  Geschäftsleiter  mit  dem  von  ihm  gelei-
 teten Unternehmen einen Agenturvertrag schließt.

 Absatz  3  erweitert  die  Anforderungen  des  Absatzes  1  auf
 Versicherungsgruppen  und  Finanzkonglomerate.  Dies  ist  an-
 gesichts  der  mit  unangemessenen  Vergütungssystemen  ver-
 bundenen  Risiken  erforderlich.  Die  Regelung  orientiert  sich
 an §  64a Absatz 2 und §  104s VAG.

 Absatz  4  erstreckt  die  Regelungen  über  Vergütungssysteme
 auf  Versicherungs-Holdinggesellschaften  als  Mutterunter-
 nehmen  im  Sinne  des  §  104a  Absatz  2  Nummer  4  und  auf
 gemischte  Finanzkonglomeratsunternehmen,  die  gemäß
 §  104k  Nummer  3  als  Mutterunternehmen  innerhalb  eines
 Finanzkonglomerats  eine  besondere  Bedeutung  für  die
 Funktionsfähigkeit  des  Finanzkonglomerats  haben  und  da-
 her zusätzlichen aufsichtlichen Pflichten unterworfen sind.

 Absatz  5  ermächtigt  das  Bundesministerium  der  Finanzen,
 durch  Rechtsverordnung  nähere  Einzelheiten  zur  Ausgestal-
 tung,  Überwachung,  Weiterentwicklung  und  Transparenz
 der  Vergütungssysteme  im  Sinne  der  Absätze  1  und  3  sowie
 zur  Zulässigkeit  sonstiger  Vergütungen  im  Sinne  des  Absat-
 zes  2  festzulegen.  Dabei  sind  die  oben  genannten  europäi-
 schen  und  internationalen  Vorgaben  sowie  die  für  Arbeitneh-
 mervertreter  im  Aufsichtsrat  bestehenden  Besonderheiten  zu
 berücksichtigen.  Absatz  4  Satz  2  trägt  dem  Grundsatz  der
 Verhältnismäßigkeit  Rechnung.  Damit  soll  sichergestellt
 werden,  dass  an  kleinere  und  mittlere  Unternehmen  keine
 unangemessenen  Anforderungen  gestellt  werden.  Absatz  4
 Satz  3  stellt  sicher,  dass  bei  gruppen-  und  konglomerats-
 angehörigen  Unternehmen  gruppen-  und  konglomeratsspe-
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zifische  Umstände  Berücksichtigung  finden  können.  Soweit
 Regelungen  zur  Offenlegung  in  Betracht  kommen,  bleiben
 die  handelsrechtlichen  Regelungen,  deren  Schwerpunkt  die
 Vergütungshöhe  und  nicht  die  Vergütungssystematik  betrifft,
 insbesondere  §  285  Nummer  9  Buchstabe  a  in  Verbindung
 mit  §  341a  Absatz  1  und  §  341l  in  Verbindung  mit  §  325
 HGB  unberührt.  Beteiligungsrechte  der  Arbeitnehmervertre-
 tungen werden nicht berührt.

 Verstößt  ein  Unternehmen  gegen  die  Vorgaben  des  §  64b
 oder  der  Rechtsverordnung,  kann  die  Aufsichtsbehörde  auf-
 grund  bereits  bestehender  Eingriffsnormen  Maßnahmen  er-
 greifen  (etwa  §  81  Absatz  2  Satz  1  i.  V.  m.  Absatz  1  Satz  2
 oder §  87 Absatz 6 VAG).

 Zu Nummer 5  (§  81b VAG)

 Der  neue  §  81b  Absatz  1a  VAG  enthält  die  erforderliche
 Spezialermächtigung  dafür,  die  Auszahlung  variabler  Vergü-
 tungsbestandteile  zu  untersagen  oder  zu  beschränken.  Vo-
 raussetzung  ist,  dass  die  Eigenmittel  geringer  sind  oder  dro-
 hen,  geringer  zu  werden  als  die  Solvabilitätsspanne.  Im
 Übrigen  wird  auf  die  Begründung  zu  Artikel  1  Nummer  2
 Buchstabe b verwiesen.

 Zu Nummer 6  (§  89a VAG)

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 5.

 Zu Nummer 7  (§  104s VAG)

 Die  Änderung  des  §  104s  Satz  1  VAG  führt  zu  der  erforder-
 lichen  Angleichung  an  §  25a  Absatz  1a  KWG  und  damit  zu
 einheitlichen  Anforderungen  an  die  ordnungsgemäße  Ge-
 schäftsorganisation  des  Konglomerats,  unabhängig  davon,
 ob das KWG oder das VAG maßgebend ist.

 Die  weitere  Änderung  des  §  104s  VAG  führt  dazu,  dass  der
 neue  §  64b  VAG  einschließlich  der  Rechtsverordnungser-
 mächtigung  auch  für  übergeordnete  Finanzkonglomerats-
 unternehmen gilt.

 Zu Nummer 8  (§  121a VAG)

 Die  Änderung  des  §  121a  Absatz  1  Satz  1  VAG  führt  dazu,
 dass  der  neue  §  64b  VAG  einschließlich  der  Rechtsverord-
 nungsermächtigung  auch  für  Rückversicherungsunterneh-
 men gilt.

 Zu Nummer 9  (§  121g VAG)

 Die  Änderung  des  §  121g  Absatz  2  Satz  1  VAG  führt  dazu,
 dass  der  neue  §  64b  VAG  einschließlich  der  Rechtsverord-
 nungsermächtigung  auch  für  Versicherungs-Zweckgesell-
 schaften gilt.

 Zu Artikel 3  (Inkrafttreten)

 Artikel 3 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Entwurf  auf  Büro-
 kratiekosten  geprüft,  die  durch  Informationspflichten  be-
 gründet werden.

 Mit  dem  Entwurf  wird  keine  Informationspflicht  für  die
 Wirtschaft,  für  Bürgerinnen  und  Bürger  oder  die  Verwaltung
 eingeführt,  verändert  oder  aufgehoben.  Allerdings  enthält
 das  Gesetz  Ermächtigungen  für  den  Erlass  von  Rechtsver-
 ordnungen,  welche  auch  die  Einführung  neuer  Informations-
 pflichten  umfassen.  Der  Rat  bittet  daher  vor  Erlass  der  ge-
 nannten Verordnungen um erneute Beteiligung.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  im  Rahmen  seines  ge-
 setzlichen  Prüfauftrages  keine  Bedenken  gegen  das  Rege-
 lungsvorhaben.
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Anlage 3
 Stellungnahme des Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  868.  Sitzung  am  26.  März  2010
 beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76  Ab-
 satz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a  (§  25a Absatz 1
 Satz  6 – neu –
 KWG)

 In  Artikel  1  Nummer  1  ist  Buchstabe  a  wie  folgt  zu  fas-
 sen:

 ,a)  Absatz 1 Satz 6 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  2  wird  am  Ende  der  Punkt  durch  ein
 Semikolon ersetzt.

 bb)  Folgende Nummer 3 wird angefügt:

 „3.  angemessene,  transparente  und  auf  eine
 nachhaltige  Entwicklung  des  Instituts  ausge-
 richtete  Vergütungssysteme  für  Geschäftslei-
 ter  und  Mitarbeiter,  die  die  Pflichten  des  In-
 stituts  gegenüber  seinen  Kunden  angemessen
 berücksichtigen.“ ‘

 F o l g e ä n d e r u n g

 In  Artikel  1  Nummer  1  Buchstabe  b  ist  in  §  25a  Absatz  5
 Satz  1  Nummer  1  die  Angabe  „Absatz  1  Satz  3  Num-
 mer  4“  durch  die  Angabe  „Absatz  1  Satz  6  Nummer  3“  zu
 ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Im  Zuge  der  Finanzmarktkrise  wurden  Missstände  bei
 der  Anlageberatung  offenbar.  Schätzungen  zufolge  be-
 laufen  sich  die  durch  Fehlberatungen  verursachten  Ver-
 luste  auf  jährlich  20  bis  30  Mrd.  Euro.  Eine  wesentliche
 Ursache  für  Fehlberatungen  ist,  dass  Mitarbeiter  der
 Kredit-  und  Finanzdienstleistungsinstitute  durch  variable
 Vergütungsanteile  dazu  verleitet  werden,  nicht  in  erster
 Linie  diejenigen  Produkte  zu  empfehlen,  die  am  besten
 den  Bedürfnissen  des  Kunden  entsprechen.  Vielmehr
 werden  häufig  solche  Produkte  angepriesen,  für  deren
 Vermittlung  besonders  hohe  Provisionen  gezahlt  werden.
 Solche  Fehlanreize  wirken  umso  stärker,  je  höher  der
 Anteil  variabler  erfolgsabhängiger  Bestandteile  an  der
 Vergütung  der  Geschäftsleiter  und  Mitarbeiter  ist.  Das
 gilt  um  so  mehr,  als  häufig  bereits  die  erfolgreiche
 Vermittlung  eines  Anlageproduktes  als  Anknüpfungs-
 punkt  für  die  variablen  Vergütungsanteile  gewählt  wird.
 Die  Vergütungssysteme  kollidieren  daher  mit  den  gesetz-
 lichen  (z.  B.  §  31  Absatz  1  Nummer  1  WpHG,  §  33  Ab-
 satz  1  Satz  2  Nummer  3  WpHG)  und  vertraglichen
 Pflichten,  die  Dienstleistung  im  Interesse  des  Kunden  zu
 erbringen und Interessenkollisionen zu vermeiden.

 Auch  bei  der  Vergabe  von  Krediten  schaffen  Vergütungs-
 systeme  mit  hohen  variablen  Vergütungsbestandteilen
 Fehlanreize,  die  die  Erfüllung  der  vertraglichen  Pflichten
 der  Kreditinstitute  gegenüber  ihren  Kunden,  insbesonde-

 re  die  Pflicht,  vollständig  und  richtig  über  die  in  Betracht
 kommenden Finanzierungsarten zu beraten, gefährden.

 Vor  diesem  Hintergrund  sollte  Fehlentwicklungen  in  der
 Vergütungspolitik  nicht  nur  zu  dem  Zweck,  die  Stabilität
 einzelner  Unternehmen  sicherzustellen,  entgegengewirkt
 werden  können.  Genauso  wichtig  ist  es,  durch  Vergü-
 tungsmodelle  ausgelöste  Fehlanreize  im  Interesse  der
 Kunden  vermeiden  zu  können.  Zur  Erreichung  dieses
 Zwecks  sind  mildere  gleich  geeignete  Mittel  nicht  er-
 sichtlich.  Insbesondere  kann  die  Offenlegung  bestehender
 Interessenkonflikte  nicht  als  gleich  geeignetes,  aber  mil-
 deres  Mittel  betrachtet  werden.  Denn  auch  ein  offen-
 gelegter  Interessenkonflikt  ist  nicht  ausgeräumt.  Die  vor-
 geschlagene  Erweiterung  der  in  §  25a  KWG  zu  berück-
 sichtigenden  Belange  stellt  im  Übrigen  die  logische  Kon-
 sequenz  der  in  §  33  Absatz  1  Satz  2  Nummer  3  WpHG
 geregelten Organisationspflicht dar.

 Der  Änderungsvorschlag  sieht  daher  vor,  anstelle  der  in
 der  Vorlage  in  §  25a  Absatz  1  Satz  3  KWG  neu  angefüg-
 ten  Nummer  4  eine  neue  Nummer  3  in  §  25a  Absatz  1
 Satz 6 KWG anzufügen.

 2.  Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b  (§  25a Absatz 5
 Satz  1  Nummer  1
 KWG)

 In  Artikel  1  Nummer  1  Buchstabe  b  sind  in  §  25a  Absatz  5
 Satz  1  Nummer  1  nach  den  Wörtern  „negativer  Vergü-
 tungsparameter“  die  Wörter  „auch  zur  Verhinderung  von
 Fehlanreizen zu Lasten der Kunden“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  mit  der  Vor-
 schrift  ermächtigt,  detaillierte  Vorgaben  zur  konkreten
 Ausgestaltung  der  Vergütungssysteme  durch  Rechtsver-
 ordnung  zu  erlassen.  Diese  Verordnungsermächtigung
 sollte  auch  die  Befugnis  umfassen,  eine  Ausgestaltung
 der  Vergütungssysteme  vorzugeben,  die  Fehlanreize  zu
 Lasten der Kunden vermeidet.

 3.  Zum Gesetzentwurf insgesamt

 a)  Der  Bundesrat  nimmt  zur  Kenntnis,  dass  die  Bundes-
 regierung  mit  dem  Gesetzentwurf  über  die  aufsichts-
 rechtlichen  Anforderungen  an  Vergütungssysteme
 von  Instituten  und  Versicherungsunternehmen  die
 Standards  für  solide  Vergütungspraktiken,  die  auf
 dem  Gipfeltreffen  der  G20-Staaten  im  September
 2009 ausgehandelt worden sind, umsetzt.

 Die  gesetzliche  Festlegung  von  Mindestanforderun-
 gen  an  das  Risikomanagement  und  an  transparente
 und  angemessene  Vergütungssysteme  sowie  die  Aus-
 weitung  der  aufsichtsrechtlichen  Befugnisse  sind
 wichtige  Schritte,  um  die  Mitursachen  der  Finanz-
 krise  zu  bekämpfen.  Auf  kurzfristigen  Unternehmens-
 erfolg  ausgerichtete  Vergütungssysteme,  die  einseitig
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Erfolge  belohnen,  ohne  Misserfolge  einer  Sanktion  zu
 unterziehen,  setzen  Fehlanreize  für  zu  hohe  Risiken.
 Die  Korrektur  von  Anreizstrukturen  für  die  Banken
 und  diejenigen,  die  in  den  Banken  tätig  sind,  sollte
 auch  dazu  beitragen,  dass  die  Kundeninteressen  stär-
 ker berücksichtigt werden.

 b)  Im  Rundschreiben  22/2009  der  Bundesanstalt  für  Fi-
 nanzdienstleistungsaufsicht  (BaFin)  vom  22.  Dezem-
 ber  2009  wurden  bereits  aufsichtsrechtliche  Anforde-
 rungen  an  die  Vergütungssysteme  von  Instituten
 aufgestellt.  Unter  Punkt  4.1.  Nummer  4b  ist  festge-
 legt,  dass  sich  der  individuelle  Erfolgsbeitrag  für  die
 Bemessung  der  Vergütung  von  Geschäftsleitern  und
 entsprechenden  Mitarbeitern  auch  an  nichtfinanziel-
 len  Parametern,  wie  z.  B.  erlangte  Qualifikation  und
 Kundenzufriedenheit,  zu  bestimmen  hat.  Der  Bundes-
 rat  sieht  in  diesem  Kriterium  eine  wichtige  Möglich-
 keit,  die  Kundeninteressen  bei  der  Vergütungsstruktur
 zu  berücksichtigen,  und  bittet  daher  die  Bundesregie-
 rung  sicherzustellen,  dass  die  in  §  25a  Absatz  5
 KWG-E  erwähnte  Rechtsverordnung  auch  diese  ver-
 braucherrelevante  Anforderung  berücksichtigt.  Insbe-
 sondere  sollte  die  Bundesregierung  prüfen,  wie  die
 Aufsichtsbehörde  diese  Parameter  effizient  prüfen
 kann,  um  Verstöße  nach  §  45b  KWG  entsprechend
 sanktionieren zu können.

 4.  Zum Gesetzentwurf insgesamt

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  die  Entgeltgleichheit  für  Frauen  und  Männer,  insbe-
 sondere  durch  entsprechend  erweiterte  Verordnungser-

 mächtigungen,  sicherzustellen.  Dies  betrifft  insbesondere
 die  Ausgestaltung,  Überwachung  und  Weiterentwicklung
 der  Vergütungssysteme,  die  Entscheidungsprozesse  und
 Verantwortlichkeiten,  die  Zusammensetzung  der  Vergü-
 tung,  die  Ausgestaltung  der  Vergütungsparameter,  die
 Leistungszeiträume  sowie  die  Offenlegung  der  Ausge-
 staltung  der  Vergütungssysteme  und  der  Zusammenset-
 zung der Vergütung.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Entgeltungleichheit  zwischen  Frauen  und  Männern
 liegt  im  EU-Durchschnitt  bei  17,4  Prozent.  Deutschland
 liegt  dabei  mit  einem  Durchschnitt  von  23  Prozent  an
 21.  Stelle der Entgeltungleichheit.

 Angesichts  dieser  gleichstellungspolitisch  unbefriedi-
 genden  Sachlage  sollten  grundsätzlich  alle  Möglichkei-
 ten  genutzt  werden,  auf  die  Vergütung  von  Mitarbeiterin-
 nen  und  Mitarbeitern  in  allen  Bereichen  in  diesem  Sinne
 Einfluss  zu  nehmen.  Es  ist  somit  dringend  erforderlich,
 die  Vergütungssysteme  so  zu  gestalten,  dass  eine  Ent-
 geltungleichheit  zwischen  Frauen  und  Männern  vermie-
 den  wird.  Im  Zusammenhang  mit  den  geplanten  Geset-
 zesänderungen  und  den  vorgesehenen  konkretisierenden
 Rechtsverordnungen  des  Bundesministeriums  der  Finan-
 zen  besteht  für  Deutschland  die  Möglichkeit,  diesem  Ziel
 näherzukommen,  indem  eine  geschlechtergerechte  Ent-
 geltgestaltung  als  Kriterium  bei  den  Anforderungen  an
 die Vergütungssysteme eingeführt wird.

 Die  Forderung,  die  Entgeltdiskriminierung  von  Frauen
 aufzuheben,  entspricht  Artikel  141  des  Vertrags  von
 Lissabon sowie Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes.
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